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Elektronisches Patientendossier 
– auch für Sie!
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 WALLIS  Die Digitalisierung hält 
auch im Gesundheitswesen Ein-
zug. Die Walliserinnen und Walli-
ser können ab sofort ihr eigenes 
Patientendossier verwalten. Da-
mit wird auch ihre Gesundheits-
versorgung verbessert. 

Estelle Baur 

Die medizinische Versorgung verbes-
sern, indem der Informationsaustausch 
zwischen den Gesundheitsfachperso-
nen und den Patientinnen und Patienten 
verbessert wird – das will der Verband 
CARA mit seinem elektronischen Patien-
tendossier (EPD) bezwecken. Zum 2018 
gegründeten Verband CARA gehören 
die Kantone Wallis, Genf, Waadt, Freiburg 
und Jura.
Seit einigen Monaten können die Walli-
serinnen und Walliser ein elektronisches 
Patientendossier (EPD) eröffnen, um mit 
den Fachpersonen, bei denen sie in Be-
handlung sind, verschiedene Gesund-
heitsinformationen zu teilen. «Die fünf 
Kantone haben die Bedeutung und den 
Nutzen dieses Projekts für die Bevölke-
rung erkannt und haben sich zum Ver-
band CARA zusammengeschlossen, um 
ihr bereits vorhandenes Know-how zu 
teilen und die Kräfte zu bündeln», erklärt 
Cédric Michelet, kantonaler eHealth-
Verantwortlicher. «Im Wallis beispiels-
weise gibt es schon seit mehreren Jah-
ren einen Dienst zur elektronischen 
Übermittlung medizinischer Unterlagen 
zwischen dem Spital Wallis und einer 
Vielzahl von Arztpraxen.»

Wozu ein elektronisches  
Patientendossier?
Der Verband CARA stellt den Leistungs-
erbringern und der Bevölkerung seiner 
Mitgliedskantone eine gesicherte eHe-
alth-Plattform zur Verfügung. Der Patient 
kann darauf sein elektronisches Patien-
tendossier eröffnen, von dieser Plattform 
aus darauf zugreifen und die Informatio-
nen zur seiner Gesundheit mit den Fach-
personen seiner Wahl teilen. Dabei kann 
es sich beispielsweise um Austrittsbe-
richte des Spitals, Analyseergebnisse 
oder Sprechstundenberichte handeln. 
«Der Patient kann selbst Dokumente in 
sein EPD hochladen, beispielsweise die 
Patientenverfügung. Es liegt ganz bei der 
betreffenden Person – Patient oder Ge-
sundheitsfachperson –, zu beurteilen, 
wie wichtig ein Dokument ist, und ob es 
in das EPD gehören sollte.»
Der Patient kann auch selbst bestimmen, 
wer genau Zugriff auf sein EPD haben 
wird. «Das EPD gehört dem Patienten. Er 
kann es also voll und ganz selbst verwal-
ten und darüber verfügen. Er kann fest-
legen, welche Gesundheitsfachperso-
nen oder Institutionen Zugriff darauf 
haben. Er kann auch gewisse Dokumen-
te, die er mit niemandem teilen will und 

die er als vertraulich einstuft, ausblen-
den, sodass niemand sonst darauf zu-
greifen kann. Er kann die Zugriffsrechte 
jederzeit über die Web-Applikation von 
CARA bearbeiten. Wer sich mit der gan-
zen Informatik nicht so gut auskennt 
oder wohlfühlt, kann sich von jemandem 
vertreten lassen. Das ist auch bei Min-
derjährigen oder urteilsunfähigen Perso-
nen der Fall.»
Mit dem EPD erhält der Patient Überblick 
über seine Behandlung und seine medi-
zinischen Unterlagen. Es ermöglicht ihm 
aber auch, sich selbst stärker in seine 
Gesundheitsversorgung einzubringen.

Datenschutz
Die Kernbegriffe des EPD – Autonomie, 
Koordination, Vertraulichkeit, Zugriffs-
rechte – zeugen von der Absicht, dass 
der Patient jederzeit selbst auf seine me-
dizinischen Daten zugreifen kann, dass 
er aber auch die Vertraulichkeit seiner 
Daten selbst regulieren kann.
Mit dem Bundesgesetz über das elekt-
ronische Patientendossier (EPDG) wird 
vorgegeben, dass die Daten, die im EPD 
gespeichert werden, nach den höchsten 
Sicherheitsanforderungen geschützt 
sein müssen. Die Massnahmen zum 
Datenschutz beinhalten eine Zwei-Fak-
tor-Authentifizierung sowie eine ver-
schlüsselte Speicherung der Daten auf 
Servern in der Schweiz. Die Umsetzung 
all der anspruchsvollen Kriterien, die von 
Gesetzes wegen verlangt werden, wird 
von einer unabhängigen Stelle zertifi-
ziert. Ausserdem führt CARA auch selbst 
Sicherheitstests durch.

Ganz leicht zum EPD
Um ein EPD eröffnen zu können, muss 
man über 16 Jahre alt sein, eine AHV-

Nummer haben, im Gebiet, das von 
CARA abgedeckt wird, seinen Wohnsitz 
haben, über ein elektronisches Identifi-
kationsmittel verfügen, seine Identität 
bestätigen lassen und eine Einverständ-
niserklärung ausfüllen.
Im Wallis gibt es vier Büros oder Bera-
tungsstellen, in denen man sein EPD er-
öffnen kann: im Spital Wallis an den 
Standorten Brig, Visp, Sitten und Marti-
nach, jeweils in der Näher des Hauptein-
gangs. «Diese EPD-Büros haben einen 
doppelten Auftrag», erklärt Cédric Mi-
chelet. «Akkreditierte Personen beglei-
ten die Interessierten bei der Eröffnung 
ihres EPD und bestätigen deren Identi-
tät, damit sie ein elektronisches Identi-
fikationsmittel erhalten.»

Für eine andere Person  
ein EPD eröffnen
Es ist auch möglich, ein EPD für eine an-
dere Person zu eröffnen – beispielsweise 
für ein Elternteil oder ein Kind. Kinder 
unter 16 Jahren und Personen, die sich 
nicht selbst um ihr EPD kümmern möch-
ten, können sich auch von jemandem 
vertreten lassen, der ihr Dossier verwal-
ten wird.
Hierzu benötigt man eine Kopie seiner 
Identitätskarte, eine Ausweiskopie der 
Person, für die man das EPD eröffnen 
möchte, sowie einen Vertretungsnach-
weis (z.B. Familienbüchlein, Vollmacht 
oder Beistandschaft). Ausserdem muss 
man eine Einverständniserklärung unter-
zeichnen.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin, um 
Ihr elektronisches Patientendossier zu 
eröffnen: www.epd-vs.ch 
Auf dieser Website finden Sie auch wei-
tere Informationen.

EPD – AUCH DEN INSTITUTIONEN  
VON NUTZEN

Alle Gesundheitsfachpersonen, die sich am EPD beteiligen 
möchten, können sich CARA anschliessen. Der Anschluss 
ist für Institutionen aus den Mitgliedskantonen kostenlos. 
Nur Gesundheitsfachpersonen und ihre Hilfspersonen 
(MPA, Sekretärin usw.) können einen Zugriff als User erhal-
ten. Die Liste der zugriffsberechtigten Personen kann jeder-
zeit geändert werden. Damit diese Personen auf das EPD 
zugreifen können, benötigen sie eine Global Location Num-
ber (GLN) und ein elektronisches Identifikationsmittel. 
«Der Austausch behandlungsrelevanter Informationen und 
der Zugriff darauf wird für diese Partner aus dem Gesund-
heitsbereich vereinfacht. Das ermöglicht eine bessere Ver-
sorgung ihrer Patienten, ohne dass sie Informationen nach-
jagen müssen, die bei mehreren Gesundheitsfachpersonen 
verstreut sind», präzisiert Cédric Michelet.
Weitere Informationen und Kontakt unter: www.epd-vs.ch

Sexuelle Gesundheit
UNVERSCHÄMT GUT DURCH DIE TAGE

Das SIPE-Zentrum von Brig bietet zwei Workshops an, 
um ohne Tabu über das Thema Menstruation zu spre-
chen und seinen Hormonzyklus besser zu verstehen. 
Diese Workshops richten sich an Mädchen und jugend-
liche Frauen in Begleitung einer weiblichen, erwachse-
nen Person. Sie finden am 21. Mai 2022 und am 5. No-
vember 2022 jeweils von 9 Uhr bis 12.30 Uhr statt. Die 
Teilnahme ist gratis, um Anmeldung wird gebeten (Platz-
zahl begrenzt).

Infos und Anmeldung unter www.sipe-vs.ch 

Aktion Diabetes
SCHULUNG FÜR FACHPERSONEN

Im Rahmen des Walliser Projekts Aktion Diabetes wird 
am 2. Juni 2022 im Bildungshaus St. Jodern in Visp eine 
kostenlose Schulung zum Thema «Diabetes und Inter-
professionalität» angeboten. Diese Schulung richtet 
sich an Ärzte/-innen, medizinische Praxisassistenten/-
innen, Apotheker/-innen und Pharmaassistenten/innen. 
Sie findet in deutscher Sprache statt und wird von ver-
schiedenen Gesundheitsfachkräften geleitet.

Infos und Anmeldung unter www.aktiondiabetes.ch




